
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2018/2/16 LVwG-S-2620/001-
2017

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.2018

Rechtssatznummer

1

Entscheidungsdatum

16.02.2018

Norm

KFG 1967 §4 Abs2

KFG 1967 §103 Abs1 Z1

VStG 1991 §5 Abs1

Rechtssatz

Das bloße Zuführen eines Kraftfahrzeuges zur wiederkehrenden (gesetzlich vorgesehenen) Begutachtung ersetzt nicht

das an den Zulassungsbesitzer eines Kraftfahrzeuges gerichtete Erfordernis, ein wirksames Kontrollsystem

einzurichten, das die Normkonformität des Fahrzeuges in Bezug auf die einschlägigen Vorgaben des Kraftfahrgesetzes

1967 gewährleistet.
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Zuletzt aktualisiert am
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